
sonen macht es möglich, die Untersuchungen bei Ver
stößen gegen den Arbeitsschutz von vornherein auf die 
wirklich Verantwortlichen zu beschränken. Bei un
klaren Verhältnissen besteht die Gefahr, daß auch 
Nichtverantwortliche als Beschuldigte in ein Ermitt
lungsverfahren hineingezogen werden.

Die Beschäftigten selbst können wegen Verletzung 
der Arbeitsschutzvorschriften nicht bestraft werden. 
Jedoch darf es keinerlei Zweifel darüber geben, daß 
alle Arbeiter und Angestellten verpflichtet sind, die ge
setzlichen Forderungen des Arbeitsschutzes und die In
struktionen* ihrer Vorgesetzten zu erfüllen (§ 34 Abs. 4 
ASchVO und § 1 ASAO 2). Von manchen Wirtschafts
funktionären wird die Frage aufgeworfen, warum 
eigentlich die Arbeitsschutzverordnung nicht auch die 
von Arbeitern und Angestellten begangenen Pflichtver
letzungen unter Strafandrohung stellt. Die Gründe 
hierfür sind nicht schwer zu finden. Die Anwendung 
staatlicher Zwangsmittel gegen vorschriftswidriges 
Verhalten der Beschäftigten würde dazu führen, daß 
die Aufsichtspersonen nicht mehr die Aufklärungs- und 
Erziehungsarbeit als ihre Hauptaufgabe im Arbeits
schutz betrachten. Die ständige erzieherische Einwir
kung auf die Beschäftigten während des Arbeitspro
zesses darf nicht durch administrative Maßnahmen 
staatlicher Organe ersetzt werden.

Verursacht ein Beschäftigter durch vorschriftswidri
ges Verhalten schuldhaft den Tod oder die körperliche 
Verletzung eines Arbeitskollegen, so ist er nach den 
§§ 212 ff. oder 223 ff. StGB strafrechtlich verantwort
lich. Es kommen dann die allgemeinen Grundsätze 
über den Kausalzusammenhang, die Voraussehbarkeit 
des Erfolgs usw. zur Anwendung.

II
Nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 ASchVO tragen 

die Betriebsleiter und Betriebsinhaber „persönlich die 
volle Verantwortung dafür, daß die Arbeiter und 
Angestellten während der Arbeit und Anwesenheit im 
Betrieb vor Gefahren für Leben und Gesundheit ge
schützt sind“. Diese volle persönliche Verantwortung 
trifft den Leiter eines volkseigenen Werks mit zehn
tausend Beschäftigten ebenso wie den Inhaber eines 
Privatbetriebs mit zehn. Beschäftigten, den Leiter eines 
Industriebetriebs ebenso wie den Leiter eines Ver
kehrsunternehmens. Jedoch werden die Methoden, mit 
denen die Betriebsleiter und Betriebsinhaber ihre 
Pflichten erfüllen, entscheidend von der Art und Größe 
des Betriebs abhängen. Selbstverständlich kann und 
muß der Leiter eines Großbetriebs bei der Erledigung 
seiner Aufgaben im Arbeitsschutz mit der Unter
stützung durch die ihm unterstellten Aufsichtspersonen 
rechnen.

Die Betriebsleiter und Betriebsinhaber haben dafür 
zu sorgen, daß das aus den Angehörigen der betrieb
lichen Sicherheitsinspektionen, den Sicherheitsingenieu
ren, Sicherheits- und Arbeitsschutzbeauftragten und 
den in § 2 Abs. 2 ASchVO genannten Aufsichtsperso
nen bestehende Mitarbeiterkollektiv nach seiner Zu
sammensetzung, Qualifikation und Arbeitsweise in der 
Lage ist, die Aufgaben zur Gewährleistung der Arbeits
sicherheit im Betrieb zu erfüllen. Bei der Auswahl und 
Bestellung der für einen Betriebsteil oder Arbeits
bereich verantwortlichen Aufsichtspersonen muß sich 
der Betriebsleiter davon überzeugen, welche Kennt
nisse der Bewerber über die für seine künftige Auf
sichtstätigkeit in Frage kommenden Arbeitsschutz
anordnungen besitzt oder ob dem Kollegen zumindest 
am Anfang besondere Hilfe und Anleitung gewährt 
werden muß3. Personen, die nicht die Gewähr dafür 
bieten, daß sie in ihrem Verantwortungsbereich die 
Anforderungen des Arbeitsschutzes durchsetzen, darf 
keine Aufsichtstätigkeit übertragen werden. Die Pflicht 
zur Ablehnung besteht für den Betriebsleiter auch 
dann, wenn die betreffende Person von übergeordneten 
Stellen oder von gesellschaftlichen Organisationen für 
eine [betriebliche Leitungsfunktion vorgeschlagen 
wurde.

3 vgl. § 3 der Arbeitsschutzanordnung 1 — Allgemeine Vor
schriften — vom 23. Juli 1952 (GBl. S. 691).

Die Pflicht zur Bestellung und sorgfältigen Auswahl 
aufsichtsführender Personen kann in den verschieden
sten Formen verletzt werden. Nicht selten wird die 
Benennung eines Stellvertreters unterlassen, so daß bei 
Krankheit oder Urlaub einer Aufsichtsperson deren 
Funktion unbesetzt bleibt. Manchmal wird auch ver
gessen, für umfangreiche und komplizierte Reparatur- 
und Montagearbeiten verantwortliche Leiter einzu
setzen. Zuweilen werden auch heute noch erkennbar 
unzuverlässige Menschen mit betrieblichen Aufsichts
funktionen betraut oder in solchen Stellungen belassen.

Der Betriebsleiter hat das Kollektiv aufsichtsführen
der Personen ständig über die einschlägigen Arbeits
schutzanordnungen zu instruieren (§ 2 Abs. 1 ASAO 1). 
Diese laufende Instruktion erfolgt hauptsächlich in den 
regelmäßig stattfindenden Abteilungsleitersitzungen, 
Dienstbesprechungen und Produktionsberatungen, wo
bei die Fragen der Arbeitsbedingungen und der tech
nischen Sicherheit durchaus nicht isoliert von den übri
gen Fragen der Produktion behandelt werden sollen. 
Gleichwohl ist es erforderlich, die Fragen des Arbeits
schutzes im Betrieb in gewissen zeitlichen Abständen 
einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen. Auf An
weisung des Betriebsleiters haben die Sicherheits- und 
Arbeitsschutzbeauftragten zur allgemeinen Lage im 
betrieblichen Arbeitsschutz und zu besonders wichtigen 
Vorkommnissen (Unfällen, Disziplinlosigkeiten usw.) 
Stellung zu nehmen und — falls notwendig — Sofort
maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln vorzuschla
gen. Erweisen sich die geltenden Vorschriften für die 
Gewährleistung der Arbeitssicherheit als nicht aus
reichend, so hat der Betriebsleiter'dafür zu sorgen, daß 
von der Sicherheitsinspektion verbindliche technische 
Betriebssicherheitsvorschriften herausgegeben werden 
(§ 9 Abs. 1 ASchVO).

Es läßt sich kein Katalog darüber aufstellen, wie im 
einzelnen die Pflicht zur ständigen Instruktion der Auf
sichtspersonen von den Betriebsleitern und Betriebs- 
inhabem verletzt werden kann. In manchen Betrieben 
ünterbleiibt die Anleitung der Aufsichtsführenden dau
ernd oder für längere Zeit. Oftmals wird die Instruk
tion oberflächlich und formal durchgeführt. Manchmal 
sind die Hinweise an die Abteilungsleiter, Techniker 
und Meister einseitig, beziehen sich entweder nur auf 
die Sicherheitstechnik oder nur auf das Verhalten der 
Beschäftigten.

Die Betriebsleiter und Betriebsinhaber haben zu ge
währleisten, daß ihre Anweisungen und Hinweise zum 
Arbeitsschutz von den Aufsichtspersonen beachtet und 
durchgeführt werden. Dazu gehört eine systematische 
und strenge Kontrolle. Ein gewissenhaft arbeitender 
Betriebsleiter wird sich regelmäßig von den Sicher
heitsbeauftragten und Abteilungsleitern Bericht über 
die Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen erstat
ten lassen und daraufhin erforderlichenfalls weitere 
Maßnahmen anordnen. Besonderes Augenmerk hat er 
dabei nach § 2 Abs. 3 ASchVO darauf zu richten, „daß 
die verantwortlichen Personen ihr Wissen auf dem Ge
biet des Arbeitsschutzes ständig vertiefen und vervoll
kommnen“. Es ist notwendig, daß sich der Betriebslei
ter auch einen persönlichen Eindruck von den Arbeits
bedingungen und vom Verhalten der Beschäftigten am 
Arbeitsplatz verschafft. Freilich kann sich der Leiter 
eines Großbetriebs nicht mit jedem Arbeiter unterhal
ten, ebensowenig kann er jede Betriebsanlage und Ma
schine in ihren Einzelheiten kennen und auf ihre Vor
schriftsmäßigkeit hin überprüfen. Er muß deshalb seine 
persönliche unmittelbare Kontrolle schwerpunktmäßig 
durchführen. Dabei muß er insbesondere berücksich
tigen: Arbeitsbereiche, die erhöhten Betriebsgefahren 
ausgesetzt sind oder in denen mehrmals hintereinander 
Unfälle vorgekommen sind, Abteilungen, für die Be
schwerden der Beschäftigten, Forderungen der gewerk
schaftlichen Arbeitsschutzkommissionen oder Anord
nungen des Arbeitsschutzinspektors zur Beseitigung 
von Mängeln vorliegen, und Tätigkeitsbereiche, in 
denen Frauen und Jugendliche arbeiten. Der Leiter 
oder Inhaber eines sehr kleinen Betriebs wird sich täg
lich selbst von der Durchführung der vorgeschriebenen 
Arbeitsschutzmaßnahmen überzeugen müssen.

Nach allem bisher Gesagten haben die Betriebsleiter 
und Betriebsinhaber für solche Verletzungen der Ar-
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